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Aufgabe 2 
Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wurden die möglichen Zusageformen in der 

betrieblichen Altersversorgung erweitert. 

a Mögliche Punktzahl: 16 

Beschreiben Sie die vier im Betriebsrentengesetz (BetrAVG) legalisierten 
Zusageformen. Nennen Sie dazu auch jeweils einen möglichen Durchführungsweg. 

b Mögliche Punktzahl: 4 

Erklären Sie den entscheidenden Vorteil aus Arbeitgebersicht, der durch die 2018 im 
Rahmen von Sozialpartner-Modellen eingeführte Finanzierungsform der reinen 
Beitragszusage besteht.  
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Lösungshinweise Aufgabe 2 
[VO: § 5 Absatz 2 Nr. 1] 

a Mögliche Punktzahl: 16 

■ Leistungszusage: 
Bei einer Leistungszusage wird unabhängig von einem beabsichtigten oder bestehenden 
Finanzierungsaufwand rein die Leistung für die vorgesehenen Versorgungsfälle benannt. 
Das kann in der Zusage als fester Betrag oder in Form eines Prozentsatzes z. B. vom 
Einkommen erfolgen. Eignet sich für alle Durchführungswege. 

■ Beitragsorientierte Leistungszusage: 
Im Unterschied zur Leistungszusage muss sich der Arbeitgeber bei einer 
beitragsorientierten Leistungszusage verpflichten, bestimmte Beiträge in eine 
Anwartschaft auf Alters-, Invalidi-täts- oder Hinterbliebenenversorgung umzuwandeln. 
Eignet sich für alle Durchführungswege. 

■ Beitragszusage mit Mindestleistung: 
Der Arbeitgeber verpflichtet sich bei dieser Zusageform, Beiträge zur Finanzierung von 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu zahlen und für Leistungen zur 
Altersversorgung das Versorgungskapital auf der Grundlage der gezahlten Beiträge 
zuzüglich daraus erzielter Erträge, mindestens die Summe der Beiträge abzüglich 
Risikobeiträge, zur Verfügung zu stellen. 
Als Durchführungsweg kommt ausschließlich die Pensionskasse, eine 
Direktversicherung oder der Pensionsfonds infrage. 

■ Reine Beitragszusage: 
Eine reine Beitragszusage liegt vor, wenn der Arbeitgeber durch Tarifvertrag oder 
aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung verpflichtet wird, 
Beiträge an einen externen Versorgungsträger zu zahlen. Keine gesetzliche 
Insolvenzversicherungspflicht 
Als Durchführungsweg kommt ausschließlich die Pensionskasse, eine Direkt-
versicherung oder der Pensionsfonds infrage. 

b Mögliche Punktzahl: 4 

Da bei der reinen Beitragszusage keinerlei Garantien zulässig sind, entfällt die für alle ande-
ren Zusageformen der bAV bestehende Pflicht des Arbeitgebers, für die Erfüllung der 
zugesagten Leistungen einzustehen (Subsidiärverpflichtung). 
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Aufgabe 5 
Im Jahr 2011 führte der Gesetzgeber die sogenannte Zinszusatzreserve ein, damit 

Lebensversicherer dauerhaft ihre Garantieverpflichtungen erfüllen können. 

a Mögliche Punktzahl: 5 

Erläutern Sie, was unter der Zinszusatzreserve zu verstehen ist und wie diese 
bilanziell behandelt wird. 

b Mögliche Punktzahl: 5 

Beschreiben Sie, wie die Höhe der Zinszusatzreserve ermittelt wird. 

c Mögliche Punktzahl: 5 

Erläutern Sie, weshalb sich die Zinszusatzreserve negativ auf das Anlageportfolio von 
Lebensversicherern auswirken kann. 

d Mögliche Punktzahl: 5 

Erörtern Sie, welche Auswirkungen die Zinszusatzreserve auf neu abgeschlossene 
klassische Lebensversicherungsprodukte hat. 

 

Lösungshinweise Aufgabe 5 
[VO: § 5 Absatz 2 Nr. 2] 

a Mögliche Punktzahl: 5 

Die Zinszusatzreserve ist ein Teil der Deckungsrückstellung, die jedes Versicherungs-
unternehmen gemäß § 341 f Abs. 1 HGB für seine Verpflichtungen aus einem 
Lebensversicherungsvertrag bilanziell bilden muss. Sie bildet insoweit das zusätzliche 
Kapital ab, das ein Versicherer aufbauen muss, wenn die Kapitalerträge nicht mehr zur Re-
finanzierung der Garantie ausreichen. 
Hinweis für den Korrektor: Paragrafen müssen nicht genannt werden. 

b Mögliche Punktzahl: 5 

Die Ermittlung der Zinszusatzreserve erfolgt nach einheitlichen Berechnungsgrundlagen. Sie 
erfolgt durch einen Vergleich von Garantie- und Referenzzins. Je tiefer der Referenzzins 
gegenüber dem vertraglich garantierten Zins fällt, desto höher wird die bilanziell zurück-
zustellende Reserve. Der Referenzzins wird hierzu aus den Eurozinsswaps (es handelt sich 
um einen festgelegten Zinssatz, auf den sich Banken in Europa einigen) der vergangenen 
zehn Jahre gebildet. 
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c Mögliche Punktzahl: 5 

Z. B.: Es besteht die Gefahr, dass die Garantiezinsverpflichtungen der Zinszusatzreserve 
erheblich überfinanziert werden. So können die steigenden Rückstellungsverpflichtungen zu 
einem massiven Abbau von stillen Reserven führen. Dies ist problematisch, da auf diese 
Weise die Anlageportfolios endgültig an das Niedrigzinsniveau gebunden werden. Ferner 
entsteht bei den enormen Summen der Rückstellungen für die Zinszusatzreserve ein 
weiterer „Anlagenotstand“ für die Versicherer. 

d Mögliche Punktzahl: 5 

Leidtragende sind Kunden mit neueren Verträgen, da die hohen 
Rückstellungsverpflichtungen für Altverträge mit hohem Garantiezins zu einer 
ungleichmäßigen Verteilung etwaiger aktueller und zukünftiger Überschussbeteiligungen 
führen. Ein ungebremstes Anwachsen der Zinszusatzreserve führt effektiv zu einer 
Überprivilegierung bestehender Altverträge, da zu deren Sicherung die 
Überschussbeteiligung neuerer Verträge reduziert werden muss. 
 
 


